
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1951/7/11 1Ob349/51,
6Ob186/97i

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.07.1951

Norm

ZPO §596

Rechtssatz

Für die Frist des § 596 Abs 2 ZPO kommt es darauf an, wann der Kläger vom Anfechtungsgrund Kenntnis erhält und

nicht darauf, ob er den Anfechtungsgrund schon früher kennen mußte. Daß dem Kläger infolge Unkenntnis

gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen der Anfechtungsgrund erst später bekannt wurde, hat keine Präklusion

seines Anfechtungsrechtes zur Folge.
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